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Der Bundesrat hat am 8. November 2002
den Gesetzesantrag des Landes Berlin
(Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung

dienstrechtlicher Vorschriften, Bundesrats-Druck-
sache 819/02) an die zuständigen Ausschüsse
überwiesen. 

Der Bundesrats-Innenausschuss hat den An-
trag vertagt und wird sich erst am 30. Januar
2003 damit befassen. Der Finanzausschuss will
die Beratung noch im Dezember aufnehmen,
weil die Finanzministerkonferenz einen Arbeits-
auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz zu der
Frage Öffnungsklauseln und mehr Besoldungs-
spielraum für die Länder hat. Die Ministerpräsi-
dentenkonferenz (MPK) wird sich am 19. Dezem-
ber mit dem Thema beschäftigen.

BUNDESRATSAUSSCHÜSSE
BERATEN GESETZENTWURF
DES LANDES BERLIN

Die DGB-Gewerkschaften des öffentlichen
Dienstes verlangen im Rahmen der parlamentari-
schen Beratung ein Hearing vor den Bundesrats-
ausschüssen. Die Bundesregierung will sich erst
äußern, wenn ein Beschluss des Bundesrats vor-
liegt. Der Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesinnenministerium, Körper, hat in einem
Referat beim „Schöneberger Forum“ (26./27.
November 2002) „Einheitlichkeit des Beamten-
rechts – Stärke oder Schwäche des öffentlichen
Dienstes?“ darauf hingewiesen, dass das Besol-
dungsgefüge über eine bestimmte „Elastizität“
verfügen müsse. Den Ländern soll es möglich
sein, durch selbstverantwortete Maßnahmen auf
ihre jeweiligen finanziellen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen besser reagieren zu kön-
nen. 

Bei der gleichen Veranstaltung wies der Pots-
damer Professor Werner Jann darauf hin, dass

man auch mit den falschen Argumenten das
Richtige tun kann. Damit ist gemeint, dass alle
derzeitigen Vorschläge unter Sparzwang stehen
und infolgedessen Einsparungsüberlegungen zur
Grundlage haben, dass jedoch nach seiner Auf-
fassung eine gewisse Regionalisierung und Funk-
tionalisierung für Besoldungsdifferenzierungen
unumgänglich ist. 

SPARPAKET DER
BUNDESREGIERUNG

Im Rahmen des Sparpakets wollen Bund
und Länder bei den Personalkosten im nächs-
ten Jahr haushaltsmäßige Einsparungen
durchsetzen. Nordrhein-Westfalen beispielswei-
se 494 Millionen Euro. Neben personalwirt-
schaftlichen Maßnahmen ist hier vor allem
auch das Weihnachts- und Urlaubsgeld im
Gespräch.

Auch Bayern hat ein Sparpaket vorgelegt. Hier
wird unter anderem die Grenze für die Altersteil-
zeit von 58 auf 60 Jahre erhöht.

Berlin hat die allgemeine Arbeitszeit der Beam-
ten von 40 auf 42 Stunden angehoben. Parallel
dazu soll die Pflichtstundenzahl für Lehrer erhöht
werden.

Der Bund will im Bundeshaushalt 2003  200
Millionen Euro bei den Beamtenhaushalten ein-
sparen.

Niedersachsen hält sich wegen der Landtags-
wahlen bedeckt. Der Ministerpräsident hat je-
doch darauf hingewiesen, dass wenn die Ge-
haltsrunde für den öffentlichen Dienst mit einem
Inflationsausgleich abschließt, keine Kürzungen
geplant sind (?).

Insgesamt ist davon auszugehen, dass Bund
und Länder Kürzungen beim Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld für Beamte vornehmen wollen, dass
jedoch die Öffnung bei der Grundgehaltstabelle
und korrespondierend damit unterschiedliche
Versorgungshöhen zwischen Bund und Ländern
kaum mehrheitsfähig sind.

BREITER PROTEST
Den ersten nennenswerten gewerkschaftli-

chen Protest bekam die schleswig-holsteinische
Landesregierung zu spüren. In Kiel demonstrier-
ten am 14. November rund 15 000 Beschäftigte
des öffentlichen Dienstes. 

Am 5. Dezember 2002 fanden Demonstratio-
nen in Bremen und Hamburg statt. Der Deutsche
Beamtenbund hat Beamte, Angestellte und Ar-
beiter aus allen Bereichen der öffentlichen Ver-
waltung für den 14. Dezember 2002 zu einer Pro-
testdemonstration in Berlin aufgefordert. Auch
bei Warnstreikaktionen im Rahmen der Tarifrun-
de haben sich Beamtinnen und Beamte beteiligt.
Die „panikartige Suche nach Geld“ bei den Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes fördert das
Protestklima erheblich. Der Protest richtet sich
besonders gegen eine Nullrunde bei den Einkom-
men im öffentlichen Dienst, die Abschaffung der
bundeseinheitlichen Beamtenbesoldung, Öff-
nungsklauseln bei den Tarifverträgen und Kürzun-
gen des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. 

Daneben wird das Protestklima durch lokale
„Giftlisten“ ergänzt. Dazu gehören in Berlin die
allgemeine Arbeitszeiterhöhung auch für Lehre-
rinnen und Lehrer, in Bayern die angekündigte
Anhebung der Antragsaltersgrenze von 63 auf 64
sowie die Streichung der Altersermäßigung für
bestimmte Lehrergruppen und weitere Beihil-
fekürzungen. In Hamburg richtete sich der Pro-
test gegen die Sparmaßnahmen des Senats.

Es sei in diesem Zusammenhang daran erin-
nert, dass das Kürzungsvolumen bei Besoldung
und Versorgung seit 1991 rund 35 Milliarden Euro
beträgt.

BEAMTE IN DIE
RENTENVERSICHERUNG?

Die Bundessozialministerin, Schmidt, hat, wie
zu erwarten war, die Finanzkrise der Rentenversi-
cherung genutzt und verlangt, dass auch Beamte
und Selbstständige Rentenbeiträge zahlen soll-
ten. Bekanntlich ist vorgesehen, die Renten-
beiträge ab 1. Januar 2003 auf 19,5 bzw. 19,9
Prozent zu erhöhen und die Beitragsbemes-
sungsgrenze anzuheben, was für die betroffenen
Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber jeweils maxi-
mal 100 Euro Mehrbelastung bedeutet.

ABLEHNUNG AUF BREITER FRONT
Sieht man einmal von der Regierungskoalition

und einzelnen Funktionsträgern beim DGB und
den Industriegewerkschaften ab, wird die Forde-
rung uneingeschränkt vor allem von den Renten-
sachverständigen verworfen. Dies gilt sowohl für
den Vorsitzenden der Kommission für Nachhaltig-
keit in der Finanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme, Bernd Rürup, wie den Geschäftsführer
des Verbandes der deutschen Rentenversiche-
rungsträger, Ruland, der ebenfalls Mitglied der
Kommission „Nachhaltigkeit“ ist.

Ruland stellte fest, dass die Einbeziehung von
Beamten und Selbstständigen nicht der richtige
Weg sei, die Rentenfinanzen zu sichern. „Wir be-
kommen heute Einnahmen, aber dafür müssen
wir später Renten zahlen.“ Immerhin hatte der
VdR-Vorsitzende noch Mitte 2001 die Einbezie-
hung der Selbstständigen und Beamten in die
Rentenversicherung angeregt.

GERECHTIGKEITSLÜCKE
Während Ulla Schmidt fordert, dass Beamte

mehr für ihre Altersversorgung einzahlen, weil es
hier eine „Gerechtigkeitslücke“ zu schließen gilt,
muss daran erinnert werden, dass die Finanzie-
rung der Beamtenversorgung in der Weise er-
folgt, dass die Beiträge einbehalten werden, das
heißt der Arbeitgeber zahlt entsprechend gerin-
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gere Besoldungsbezüge an die aktiveren Beam-
ten aus und schichtet diese Beiträge zu den Ver-
sorgungsbezügen der Pensionäre um. Schön-
heitsfehler dieser Maßnahme und bereits erfolg-
ter Kürzungen ist, dass die eingesparten Versor-
gungsanteile nicht zweckgebunden angelegt,
sondern im jeweils laufenden Haushalt ausgege-
ben werden.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident,
Steinbrück, hat sich Ende 2001 noch als Finanzmi-
nister des Landes für eine Erhöhung der Versor-
gungsrücklage ausgesprochen, gleichzeitig jedoch
darauf hingewiesen, dass für die Einbeziehung der
Beamten in die Rentenversicherung außer der not-
wendigen Verfassungsänderung auf die öffntlichen
Arbeitgeber auch rund 30 Prozent höhere Personal-
kosten bei der Umsetzung zukämen. Dies gilt frei-
lich nur, wenn sich die Arbeitgeber an diesem Ren-
tenbeitrag beteiligen würden und die Einkommen
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten zunächst
in Höhe des Beitrags aufgestockt werden. Der be-
amtenpolitische Sprecher der CDU/CSU, Koschyk,
hat ermittelt, dass unter dem Strich bei Umsetzung
der Forderung für die öffentlichen Haushalte Perso-
nalkostenerhöhungen von rund 18 Milliarden Euro
zusammenkämen.

GRUNDGESETZÄNDERUNG
ERFORDERLICH

Die Besoldung und Versorgung der Beamten
darf – auch hinsichtlich einzelner Bestandteile –
nicht dem Bereich des Artikels 33 Absatz 5
Grundgesetz entzogen werden. Sie muss vom
Dienstherrn selbst gewährt werden, der sich hin-
sichtlich keiner der bedeutsamen Alimentations-
leistungen durch einen Dritten entlasten darf (Zi-
tat nach dem Bundesverfassungsgericht). Dieser
Sachverhalt ist der Ministerin bekannt. Sie räumt
deshalb ein, dass die Einbeziehung der Beamten
in die Rentenversicherung eine Verfassungsän-
derung, also eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bun-
destag, voraussetzt.

RENTENSTRUKTURREFORM
Die Regierungskommission soll bis Herbst

2003 Vorschläge für eine nachhaltige Finanzie-
rung und Weiterentwicklung der Sozialversiche-
rung vorlegen und dabei sowohl die gesetzliche
Renten- als auch die gesetzliche Krankenversi-
cherung einbeziehen. Dabei ist zu beachten, dass
im Bereich der Rentenversicherung weitgehend
verfassungsrechtlich garantierter Bestands-

schutz gilt, der in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung jedoch keine Rolle spielt. Zu beachten ist
ferner, dass – wegen einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Besteuerung von
Altersbezügen – ebenfalls eine Sachverständi-

genkommission am Werk ist, die Anfang 2003
Vorschläge für eine Neuregelung der steuerlichen
Behandlung aller Altersversorgungsaufwendun-
gen und aller Alterseinkünfte vorlegen soll. Auch
dieser Kommission steht Professor Rürup vor.

Der Gesetzgeber ist bei der Besteuerung
verpflichtet, bis zum 1. Januar 2005 eine Neure-
gelung vorzunehmen. Ungemach für die Alters-
sicherung droht also von zwei Fronten, einmal
von der Steuerseite und andererseits von den
Arbeiten der Kommission „Nachhaltigkeit“. Ein
weiteres Sinken des Rentenniveaus scheint vor-
gezeichnet; als Vehikel soll unter anderem eine
Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters
dienen. Damit würde automatisch die Reichwei-
te der Abschläge für die vorzeitige Inan-
spruchnahme von Rente und Versorgung er-
höht.

Andererseits hat Rürup im Vorfeld seiner Beru-
fung verschiedentlich darauf hingewiesen, wor-

auf die Schieflage der Sozialversicherungssyste-
me vor allem zurückzuführen ist:
1. Ein Großteil der Kosten der Wiedervereini-

gung wird über die Sozialsysteme abge-
wickelt und

2. die fatale Lage am Arbeitsmarkt führt zu Min-
dereinnahmen und wegen dem dadurch teil-
weise vorgezogenen Rentenbezug zu mehr
Ausgaben.

Die Zusammensetzung der Kommission, die
26 Mitglieder hat, lässt darauf schließen, dass
nur die drei Gewerkschaftsvertreter (Ursula En-
gelen-Kefer, Nadine Franz und Klaus Wiesehü-
gel) rentenversichert sind. Auf diese Personen
dürfte sich auch die Mitgliedschaft von Kom-
missionsmitgliedern in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung beschränken. Es ist nicht
gehässig, darauf hinzuweisen, dass auch Frau
Ulla Schmidt privat versichert ist. Es entzieht
sich meiner Kenntnis, die wievielte Kommission
zur Ausgestaltung der Sozialsysteme in den
letzten 20 Jahren im Regierungsauftrag tätig ist.
Klar ist jedoch jetzt schon, dass es keine Vor-
schläge gibt, die nicht bereits gemacht worden
sind.

DGB unterstützt Bundesratsinitiative zur Vermögenssteuer

ZEIT IST REIF FÜR MEHR
VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT

Auf Zustimmung beim DGB Niedersachsen
– Bremen – Sachsen-Anhalt stößt die
Verabschiedung von Eckpunkten zur Wie-

dereinführung der Vermögensteuer. „Steuerpo-
litische Gerechtigkeit und wirtschaftspolitische
Vernunft müssen sich nicht ausschließen“,
sagte Bezirksvorsitzender Hartmut Tölle zur ge-
meinsamen Initiative der Länder Nordrhein-
Westfalen und Niedersachsen. „Wenn Millionä-
re sich schon freiwillig anbieten, um einen
größeren Beitrag zur Finanzierung der Staats-
aufgaben zu leisten, ist die Zeit reif für mehr
Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland.“ Der
DGB-Chef betonte, er erwarte von allen Partei-
en Unterstützung im Bundesrat für den Vor-

stoß der Ministerpräsidenten Gabriel und Stein-
brück.

„Die Vermögenssteuer ist eine konjunktur-
politisch völlig unschädliche Finanzierungsquel-
le“, betonte DGB-Wirtschaftsexperte Thomas
Student. „Die angeschlagenen Länderhaushal-
te erhalten Finanzmittel, mit denen wichtige
staatliche Aufgaben wie Bildung und Investi-
tionen finanziert werden können.“ Den Ge-
werkschaften gehe es darum, Unternehmen
und Besitzer großer Vermögen konsequenter
zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzu-
ziehen. Durch die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer könne beispielweise von einer
Erhöhung der Mehrwertsteuer, die sich in er-

ster Linie auf Normalverdiener auswirke, Ab-
stand genommen werden.

Nach Ansicht des DGB-Wirtschaftsexperten
müssten die Freibeträge beim Privatvermögen
möglichst hoch angesetzt werden, um lebens-
lang angespartes Vermögen von der Besteue-
rung auszunehmen. „Es soll niemanden tref-
fen, dem es weh tut“, so Student. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund halte einen Freibe-
trag von 500 000 Euro pro Haushalt für sinn-
voll. Student unterstützte außerdem die Lan-
desregierung bei ihrem behutsamen Vorgehen
bei der Einbeziehung von Betriebsvermögen.

DGB im Internet: www.nsb.dgb.de


